
  

  16.12.2020 -   Entscheidungen Leitsätze  

Bundesgerichtshof, Beschluss v. 21.10.2020 – XII ZB 201/19

  

1. Schuldet ein Elternteil nach dem Tod des anderen Elternteils seinem fremduntergebrachten
minderjährigen Kind neben dem Barunterhalt auch Betreuungsunterhalt, so ist der Betreuungsunterhalt
grundsätzlich pauschal in Höhe des Barunterhalts zu bemessen. Für einen davon abweichenden
Betreuungsbedarf trägt derjenige die Darlegungs- und Beweislast, der sich darauf beruft (im Anschluss an 
Senatsurteil v. 30.8.2006 – XII ZR 138/04 –, FamRZ 2006, 1597 [m. Anm. Born] {FamRZ-digital | 
FamRZ bei juris}). Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn der Unterhaltspflichtige aus der höchsten
Einkommensgruppe und der dritten Altersstufe (12 bis 17 Jahre) Unterhalt schuldet.

2. Steht eine vom Unterhaltspflichtigen bewohnte Immobilie in seinem Alleineigentum, ist ihm im
Rahmen der Bemessung des Unterhalts für ein minderjähriges Kind ungeachtet etwaiger
Unterhaltsansprüche Dritter grundsätzlich der gesamte Wohnwert zuzurechnen.

3. Für die unterhaltsrechtliche Bewertung eines vom Arbeitgeber gewährten Zuschusses für die dienstliche
Nutzung eines vom Arbeitnehmer selbst anzuschaffenden Pkw (sog. „Car Allowance“) ist zu klären, ob der
grundsätzlich unterhaltsrechtlich zu berücksichtigende Zuschuss für den dienstlichen Gebrauch des Pkw
aufgebraucht wird. Von den konkret bzw. pauschal bemessenen Kosten sind nur diejenigen anteilig
abzusetzen, die durch die dienstliche Nutzung veranlasst sind.

Anm. d. Red.: Die Entscheidung wird veröffentlicht in FamRZ 2021, Heft 3, m. Anm. Seiler.
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